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2. 5. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX:XX 
zur Erfüllung des Internationalen überein­
kommens vori 1960 zum Schutz des mensch­
lichen Leberis auf See, der Regeln zrirVer­
hütufl'g von -Zusammenstößen auf See sowie 
des Internationalen Freibord.;.übereinkom-

mens von 1966 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Das Internationale übereinkommen 
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens 
auf See, BGBL Nr~ XX/1972 (im folgenden kurz 
Schiffssicherheitsvertrag genannt), findet auf 
österreichische Seeschiffe' Anwendung, soweit sie 
nicht gemäß Kapitel I Regel 3 des Schiffssicher­
heitsvertrages ausgenommen-sind. 

(2) Die Regeln zur Verhüt~ng von Zusammen­
stöße~ auf See, BGBL Nr. XX/1972 (im folgen­
den kurz Seestraßenordnung genannt), finden auf 
alle österreichischen Seeschiffe Anwendung. 

(3) Das Internationale Freibord-übereinkom­
men von 1966, BGBL Nr. XX/1972 (im folgen­
den kurz Freibord-übereinkommen genannt), 
fiiidet auf österreichische Seeschiffe Anwendung, 
soweit sie nicht gemäß Art. 5 des Freibord­
übereinkommens ausgenommen si~d. 

(4) österreichische Seeschiffe sind Sdtiffe, denen 
das Recht zur Führung der Flagge der Republik 
österreich zur See verliehen wurde. 

§ 2. (1) (Ve rf ass u n g s b e s tim m u n g) 
österreich ische Seeschiffe müssen nach den Vor­
schriften einer durch Bescheid des ,Bundesmini­
sters für Verkehr anerkannten Klassiflkations­
gesellschaft gebaut sein und so .'instandgehalten 
werden, daß sie die Klasse der Klassifikations­
gesellschaft besitzen. Sie mussen entsprechend' den 
Vorschriften der 'bet'reffenden Klassifikatiotis~ 
gesellschaft betrieben werden. ' 

(2) Es dürfen nur' solcheKlas~ifikatio~sgeseÜ~ 
schaft~n anetkannt werden, .' -

a) die eine langjährige Erfahrung -in der über-
wachung von Seeschi·ffeti,besitzen und . 

b) . deren Vorschriften für den Bau, die in­
standhaltung und den Betrieb von See­
sdliffen den Erkenntnissen der Wissen­
schaft und Erfahrung entsprechen. 

(3) Auf eine Anerkennung im Sinne des Abs. 1 
besteht kein Rechtsanspruch. Name und An­
schrift der anerkannten Klassifikaoionsgesell­
schaften sind im Bundesgesetzblatt zu verlaut-
baren. . 

(4) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Vor­
schriften der anerkannten Klassifikationsgesell­
schaften können bei diesen von jedermann käuf­
lich erworben werden. 

§ i (1) (Ve rf ass u n g s b e s tim m u n g) 
Der Bundesminister für Verkehr kann in Ein­
zelfällen durch Bescheid die in Kapitel I Regel 7 
bis 10 des Schiffssicherheitsvertrages vorgeschrie­
benenUntersuchungen und überprüfungen sowie 
die in Art. 14 des .Freibord-übereinkommens 
vorgeschriebenen Besichtigungen, überprüfungen 
und Anmarkungen, des. weiteren di~ Ausstellung 
der in Kapitel I Regel 12 des Schiffssicherheits­
vertrages und der in Art. 16 des Freibord­
übereinkommens vorgesehenen Zeugnisse, sofern 
dies ,im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist, einer 
gemäß § 2 Abs. 1 anerkannten Klassifikations­
gesellschaft übertragen, a~ch wenn diese ihren 
Sitz im Ausland hat. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Aufgaben dürfen 
nur solchen anerkannten Klassifikationsgesell­
schaften übertragen werden, die 

1. in den Seegebieten, die von einem österrei­
chischen Seeschiff häufig befahren werden, über 
Sachverständige (Besichtiger) zur überprüfung 
und Besichtigung von Seeschiffen verfügen; 

2:si'ch yerpfl,icl1ten, ' . ' . 

a) über das Ergebnis der Bes,ichtigungen und 
überprüfungen .·österreichischer Seeschiff-e 
der ßehörden zu berichten; . 

, b) bei der Besichtigung> und überprüfurig -
, österreichisther 'Seesdüffedür die Einhal­
tung der in den §§,4 und 5 genannten 
Bescheide und Verordnungen zu sorgen, 
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·c) : auf .Ersuchen. d,er" Behörde Gutachten über 
.• - die .. Anwendung des Schiffssicherheitsver­

trages und des Freibord-übereinkommens 
auf österreichischen Seesch·iffen zu erstat­
ten. 

(3) In einem Verfahren gemäß Abs. 1 hat der 
betroffene Reeder (§ 484 HGB) Parteistellung. 

(4) (V e rf ass u n g s b e s d m m u n g) Er-
geben sich bei den in Abs. 1 genannten Unter­
. suchungen, Besichtigungen,. überprüfungen oder 
der Ausstellung der Zeugnisse Unzukömmlich­
keitenvon . seiten der Klassifikationsgesellschaft 
oder kommt sie ihren Verpflichtungen nicht oder 
mangelhaft nach,. so ist die übertragung der Auf­
gaben an .. die betreffende Klassifikationsgesell­
schaft durch Bescheid des . Bundesministers für 
Verkehr zu widerrufen. 

(5) Nach einer Besichtigung oder überprüfung 
eines Schiffes dürfen . an . seiner' Bauausführung, 
seiner Mas~nenanlage,seiner Ausrüstung, seiner 
allgemeinen An()rdnung, den Werkstoffen und 
den Materialstärken, auf die sich die Besichtigung 
oder überprüfung erstreckt hat, ohne Genehmi­
gung der Behörde keine .Knderungen vorgenom­
menwerden. Für eine solche Genehmigung sind 
die Besllimniungendes § 4 anzuwenden. 

(6) Der Reeder. muß die nach dem Freibord­
übereinkommen vorgesehenen .Freibordzeichen 
und Lademarken dauerhaft und deutlich sichtbar 
an dem schuf anbringen lassen. 

. § 4. (1) Sofern imSchiffssicherheitsvertrag oder 
im Freibord-übereinkommen für Einzelfälle 

1. Befreiungen öder Abweichungen vom Schiffs­
sicherheitsvertrag oder vom Freibord-überein­
kommen: oder von ·einzelnen ihrer Besllimmun­
gen von der' Bewilligung oder überprüfung 
durch die Verwaltung abhängig gemacht wer­
den, 

2. für die Ausführung eines Schiffbauteiles oder 
eines Gegenstandes' der Schiffsausrüstung, für 
die Art und Weise der Berechnung technischer 
Einzelheiten des Schiffes oder eine .Knderung 
am Schiff die Zusllimmung der Verwaltung 
vorgesehen ist, 

3. die überprüfung von Schiffbauteilen, von 
Gegenständen der Schiffsausrüstung oder die 
·überprüfung von Berechnungen technischer 
Einzelheiten des Schiffes durch die Verwaltung 
vorgesehen sind, 

hat der Reeder um eine solche Bewilligung, 
Zustimmung öder überprüfung bei der Behörde 
unaufgefordert anzusuchen.' Das Ansuchen ist 
zu begründen und mit allen zur Beurteilung des 
Falles erforderlichen Unterlageri zu versehen. Das 
Ansuchen ist, gegebenenfalls unter den erforder­
li!iIen Bedingungen; zu· bewilligen bzw. die Rim­
tigkeit der Berechnungen durch Bescheid festzu­
stellen, wenn 

a) die iIl1 Schiffssimerhc:i~svertrag' oder Frei~ 
bord-übereinkommen' vorgesehenen Vor­
aussetzungen vorliegen, 

b) der Schutz des menschlichen Lebens und 
des Bigenturns auf See nimt beeinträchtigt 
wird, 

c) die Erkenntnisse der Wissenschaft und der 
Erfahrung berucksimtigt sind. 

(2) Liegt für einen in Abs. 1 Z. 2 genannten 
Schiffbauteil oder Ausrüstungsgegenstand die 
Genehmigung der hiefür zuständigen Stelle eines 
anderen Staates, der dem Schiffssicherheitsvertrag 
oder dem Freibord-übereinkorrimen angehört, 
vor, so gilt diese Genehmigung als Bewilligung 
im Sinne des Abs. 1 Z.2. 

(3) Wenn es für Einzelfälle im Schiffssicher­
heitsvertrag oder !im Freibord-übereinkommen 
vorgesehen ist, hat d~e Behörde die Vornahme 
von Untersuchungen und die Durchführung von 
Maßnahmen, einsmließlich solcher zum Schutz 
des Lebens der an Bord befindlimen Personen 
unter Bedachtnahme auf die in Abs. 1 lit. bund c 
genannten Erfordernisse vorzuschreiben. Sie hat 
insbesondere für das Schiff einen Freibord durch 
Ausstellung eines Internationalen Freibord~Zeug­
nisses festzusetzen und erforderlichenfalls die Art 
und Weise der Ausgestaltung von Schiffbauteilen 
oder von Unterlagen für die Sch,iffsführung, 
soweit dies für die Sicherheit des Schiffes not­
wendig ist, vorzuschreiben. 

(4) Die Behörde hat vor der Erlassung eines 
Bescheides gemäß Abs. 1 und 3 ein bezügliches 
Gutachten der Klassifikatlionsgesellschaft, in 
deren überwachung das Schiff steht, einzuholen. 

§ 5. (1) Sofern der Schiffssicherheitsvertrag 
oder das Freibord-übereinkommen allgemein 
1. für bestimmte Schiffskategorien die Möglich­

keit der Befreiung vom Schiffssicherheitsver­
trag oder vom Freibord-übereinkommen oder 
von einzelnen ihrer Bestimmungen, 

2. Vorschriften über die Ausgestaltung bestimm­
ter Schiffbauteile und Ausrüstungsgegenstände 
sowie für die Verpackung und Stauung gefähr­
Licher Güter und 

3. Maßnahmen im Betrieb zum Schutz des Lebens 
der an Bord befindlichen Personen 

vorsehen, können entsprechende Vorschr,iften 
unter Berücksichtigung der in § 4 Abs. 1 lit. b 
und c genannten Erfordernisse durch Verord­
mirig erlassen werden. 

(2) Soweit es im Schiffssicherheitsvertrag vor­
gesehen eist, sind unter Beachtung der in § 4 
Abs. 1 lit. bund c genannten Erfordernisse 
bestimmte Schiffbauteile oder Ausrüstungsgegen­
stände einer Baumusterprüfung (Typengenehmi­
gung), erforderlichenfalls auch einer wiederkeh­
renden überprüfung h:instmtlich ihrer Verwend­
barkeit in bestimmten Zeit abständen zu unter-
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werfen. Solche'. Teile uhd Gegenstände dürfen 
nur dann auf einem Schiff eingebaut oder ver­
wendet werden, wenn für sie ein Typengenehmi~ 
gungsbescheid vorliegt und ihre Verwendbarkeit 
fristgerecht nachgewiesen wurde. Liegt für einen 
solchen Teil oder Gegenstand rue Typengenehmi­
gung einer hiefür zusändigen Stelle eines ande­
ren Staates, der dem Schiffssicherheitsvertrag 
angehört, vor, so gilt diese Genehmigung" als 
Typengenehmigung .im Sinne der vorstehenden 
Bestimmung. 

(3) Soweit es im Schiffssicherheitsvertrag vor­
gesehen ,ist, sind durch Verordnung Vorschriften 
über die Ausbildung von Mitgliedern der Schiffs­
besatzung ,im Gebrauch von Rettungsmitteln, für 
darüber abzulegende Prüfungen und auszustel­
lende Zeugnisse zu erlassen. Die von der zustän­
digen Stelle eines anderen Staates, der dem 
Schiffss>icherheitsvertrag' angehört, ausgestellten 
Zeugnisse gelten als Zeugnisse <im Sinne der vor­
stehenden Bestimmung. 

(4) Durch Verordnung sind Bestimmungen 
über die Ausgestaltung von Seeschiffen, einzelner 
Schiffbauteile und Ausrüstungsgegenstände, über 
die Mindestarizahl der Rettungsmittel, Feuerlösch­
geräte und Navigationsmittel, über die Instand­
haltung und überprüfung dieser Schiffe, Bauteile 
und Gegenstände sowie über den Betrieb der 
Seeschiffe insoweit zu erlassen, als der Schiffs­
sicherheitsvertrag oder das Freibord~übereiri­
kommen solche Bestimmungen nicht enthalten 
oder die betreffenden Seeschiffe diesen Staats­
verträgen nicht unterliegen und solche Vorschrif­
ten Zum Schutz des menschlichen Lebens und des 
Eigentums auf österreich.ischen Seeschiffen not­
wendig sind. Die Bestimmungen dieser Verord­
nung müssen den Erkenntnissen der Wissenschaft 
und Erfahrung entsprechen. 

§ 6. (1) Die Behörde hat für ein Schiff auf 
Antrag des Reeders 

a) ein Internationales Freibord-Zeugnis, gege-
benenfalls ' 

b) ein Internationales Freibord-Ausnahme­
·zeugnis; , 

c) ein Sicherheitszeugnis für Fahrgastschiffe 
oder 

cl) ein Bau-Sicherhtiitszeugnis für. Frachtschiffe 
sowie 

e) ein Ausrüstungs-Sichetheitszeugnis für 
Frachtschiffe und . . 

f) eIn Sprechfunk-Sicherheitszeugnis für 
Frachtschiffe bzw. 

g) ,e~n Telegraphiefunk-Sicherheitszeugnis für 
" Fraehtschiiffe, gegebenep.falls zusätzlich 

.h) ein Ausnahmezeugnis; "erforderlichenfalls 
an Stelle der Zeugnisse gemäß lit. c oder d, 

j)ein Sicherheitszeugnis 'für· Reaktor-Fahr­
gastschiffe oder. , .' - . 

k) ein Sichethei.tszeugms fiirReaktor~Fracht-
schi1fe 

nach dem Muster, der. Anlage III zum Freibord­
übereinkommen bzw. des Anhanges zum Schiffs­
si-cherheitsvertrag auszustellen. Ist jedoch. eine 
Klassifikationsgesellschaft gemäß § 3 Abs. 1 
betraut, so sirid die ~n den lit; a, c bisg; j' und k 
genannten Zeugnissevdn dieser' auszUstellen. 

'Besitzt das Schiff die höchste Klasse einer aner­
kannten Klassifikationsgesellschäft;ist jedes Zeug­
nis für den nach' dem' SChiffssicherheitsvei:trag 
oder Freibord-übereinkommen höchst zulässigen 
Zeitraum auszustellen bzw.seine Geltungsdauer 
entsprechend zuverlängerri. "Anderenfalls ist 
die Geltungsdauer unter Berücksichtigung des 
Gutachtens der Klassifikationsgesellschaftzu ver­
kürzen. Wird ein Zeugnis von der Behörde aus­
gestellt, so hatsie.v()rherein bezüghlches Gut­
achten der Klassifikationsgesellsdtaft einzuholen, 
in deren überwachung das Schiff steht. 

(2) Als Kennzeichen ~m Sinne der Regel 7 der 
Anlage' I zum Freibord-übereinkommen sind 
neben dem Freibor<;lring" oberhalb des waag­
rechten Striches links die Buchstaben "Asn, rechts 
zwei Kennbuchstabeh der betrauten Klassifika­
tionsgesellschaft anzubringeri. 

(3) Die Behörde hat die in Abs. 1 Ht. aund b 
genannten Zeugnisse für ungültig zu erklären und 
einzuziehen, wenn 

a) wiiederholt die, überladung . des Schiffes 
festgesteHt würde; _ _ 

b) rue in Art. 19. Z..3 und 5 des Freibord­
übereinkommens -ang~führten Umstände 
vorliegen. 

(4) Ein Sch'hff darf nur dann zu einer Reise 
auslaufen, wenn es miteirier Freib6r~arke und 
den Lademarken versehen .ist und gültige Zeug­
nisse nach Abs. 1 ari Bord sind. 

§ 7. (1) Die Kapitäne ($ 511 HGB) der öster­
reichischen Seeschiffe haben die· Bestimmungen 
des Schiffssicherheitsvertrages und des Freibord­
übereinkommens sowie der auf Grund der §§ 4 
und 5 erlassenen Bescheide .und Verordnungen 
einzuhalten, soweit sie hiez,u yerpflichtet sind. 

(2) Die Reeder haben die östeneichischcm~See­
schiffe in' einerrisolchen Zustand zu erhalten, 
daß sie den Bestimmtingen desSchiffssimerheid:­
vertrages, des Freibord-übereinkonmieIis sowie 
den in Abs. 1 genannten Bescheiden und Ver-
ordnungen entsprechen.. . . - , 

, (3) Bei VerstößeHder ; Kapitäne gegen die Ver­
ptlichtungen'geniäß Abs.l hat der Reeder den 
Kapitän zu rügen und dafür zus6rgen~ daß 
weitere Verstöße unterbleiben. Bei einem schwer-

2 
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wiegenden Verstoß, 'insbesoridere, wenn dadurch 
Menschen schwer verletzt oder getötet wurden 
oder eine größere Anzahl von Personen in 
Lebensgefahr geriet, hat dte Behörde ,den Reeder 
aufzufordern, dem Kapitän· die Führung des 
Schiffes zu entziehen. Der Reeder hat dieser 
Aufforderung ehestmöglich nachzukommen. 

§ 8.. (1) . Die Kapitäne österreichischer See­
schiffe haben die Bestiinmungen der Seestraßen­
ordnung gewissenhaft einzuhalten. 

(2) Durch Verordnung können weitere Ver­
kehrsvorschriften für die Hohe See erlassen wer­
den, soweit es die Sicherheit der Schiffahrt, ins­
besondere die Verhütung' von Schiffszusammen­
nößen edordert. Diese Vorschriften haben mit 
den Bestimmungen der Seestraßenordnung in 
Einklang zu stehen. Hmsichtlich dieser Verord­
nungen .gilt Abs. 1 in gleicher Weise. 

(3) Bei Verstößen der Kapitäne gegen die Ver­
pflichtungen gemäß Abs .. 1 und 2 .ist die Be­
~llimmung' des § 7 Abs. 3 sinngemäß anz·uwenden. 

§ 9. Der Kapitän hat jeden Unfall, den ein 
österreichisches Seeschiff erleidet oder der von 
einem österreichischen Seeschiff verursacht wird, 
unverzügl,ich dem Reeder mitzuteilen. Der Ree­
der hat hievon ehestmög1ich die Behörde zu 
verständigen. Die Behörde hat jeden Unfall eines 
österreichrschen Seeschiffes zu untersuchen und 
die U.rsachen und den V;erlauf ··des Unfalles auf­
zuklären. Der Reeder hat zur Aufklä1"ung des 
Unfalles alle verfügbaren Unterlagen derBe­
hörde vorzulegen. Die Behörde kann, wenn es 
der Untersuchung dienlich list, ·den Kapitän und 
die übr.igen Mitg1.ieder der Schiffsbesatzung ver­
nehmen. 

§ 10. (1) Soweit dieses Bundesgesetz 'nicht aus­
drücklich selbst oder durch Verweisung auf die 
in § 1 .genannten Staatsverträge eine Angelegen­
heitregelt, sind die entspreehenden Bestimmun­
gen dieser Staatsverträge unmittelbar anzuwen­
den. 

(2) (V,erfassu,ng'sbest.immung) Die 
Behörde darf Amtshandlungen zur Erfüllung ,der 
in § 1 genannten Staatsverträge :im Hoheits­
gebiet· eines anderen Staates ,durahfühllen, :sewe~t 
dieser Staates 'zuläßt. 

(3) Erwachsen aus der Durchführung des 'Eis­
wachdienstes. gemäß Kapitel V Regel 6 des 
SChiffssicheiheitsvertrages dem Bund Kosten, so 
kann et diese Kosten dem Reeder' des öster­
reichisChen 'Seeschiffes,.daS den Eiswacbdienst iin 
Anspruch genommen hat, zum Ersatz vorschrei-
ben. .' 

(4) Die Bestimmungen der Dampfkesselver­
ordnung,BGB1. Nr. 83/194.8, ,und der Verord­
nungü'ber die Werkstoff~'undBauv:orschriften 
für. die· Herstellung· von Dampfkesseln, :BGBl. 
Nr. 264/1949, . finden ,auf österreich ische See-

schiffe nur insoweit Anwendung, als die Vor­
sch'riften der Klassifikationsgesellschaft, deren. 
Klasse ,das Seeschiff besitzt, keine Bestimmungen 
über die Angelegenheiten, die ,in den obgenann­
ten Verordnungen .geregelt werden, enthalten. 

§ 11. (1) Behörde ,im Sinne dieses Bundes­
gesetzes ist das Amt für Schiffahrt (§ 31 des 
Schiffahrtspo'Iizeigesetzes, BGBl. Nr. 91/1971), 
soweit nicht der Bundesminister für Verkehr 
oder eine' Klassifikationsgesellschaft zuständig 
sind. Das Amt für Schiffahrt ist auch für Ver­
waltungsstrafverfahren zuständig. 

(2) Gegen Bescheide des Amtes für Schiffahrt 
ist die Berufung an den Bundesminister für Ver­
kehr zulässig. 

(3) Zur Erlassung von Verordnungen sowie 
zur Erlassung von Bescheiden gemäß §§ 2 Abs.l, 
3 Abs. 1 und 4 ist der Bundesminister für Ver­
kehr zuständig. 

(4) Die Kosten für die Mühewaltung der 
Klassifikationsgesellschaften, einschließlich der [n 
§ 3 Abs. 1 genann:ten überprüfungen, Unter­
suchungen, Besichtiigungen, Anmarkungen, Aus­
stellung von Zeugnissen sowie für die Gutachten 
sind vom Reeder zu tragen. 

(5) Hat die Behörde weg.en eines österreich.i­
schen Seeschiffes eine. Amtshandlung lim Ausland 
durchzuführen, so hat der Reeder die Kesten 
der Reise als Barauslagen (§ 76 A VG 1950) zu 
ersetzen. 

:§ 12. (1) Es macht sich einer Verwaltungs­
übertretung schuldig und ,ist mit Geldstrafe bis 
zu 100:000 'S zu bestrafen, auch wenn die Tat 
im Ausland begangen wurde, wer 

1. als Kapitän einesösterneichisehen Seeschiffes 
a) den in § 7 Abs. ,1 genannten Verpflichtun­

gen nicht nachkommt, 
b) die Bestimmungen der Seestraßenordnung 

und der gemäß § 8 Abs. 2 erlassenen Ver­
ordnungen nicht einhält, 

c) einen SeeunfaU eines österreichischenSee­
schiffes dem Reeder nicht unverzüglich mit­
teilt .(§ 9), 

d) gegen die Bestimmungen der Regel 25 
Abs. 5 der Anlage I zum Freibord-über­
einkommen betreffend den Schutz der 
Besatzung 'Verstößt, 

e) gegen die Bestimmung der Regel 44 der 
Anlage I zum ;Freibord~ühereinkommen 
betreffend die Stauung von Holzdeck­
ladung verstößt, 

2. als Reeder e,ines österreichischen Seeschiffes 
a)den in § 7 'Abs. 2 genanntenVer:pflic;htun­

gen nieht'nachkommt, 
'b) 'die Besichtigung 'und überprüfung des 

Schiffes nicht rechtzeitig veranlißt (Kapi-
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tel I Regel 7 bis 10 des Schiffssicherheits­
vertrages sowie Art. 14 des Freibord­
Übereinkommens), 

c) ein österreichisches Seeschiff ohne gültige 
Zeugnisse (Kapitel I Regel 12 des Schiffs­
sicherheitsvertrages und Art. 16 des Frei­
bord-Übereinkommens) zur Seefahrt ver­
wendet, 

d) von einem Unfall eines österreichischen 
Seeschiffes die Behörde nicht ehestmöglich 
verständigt und die zur Aufklärung des 
Unfalles zur Verfügung stehenden Unter­
lagen nicht vorlegt, 

e) im Falle der §§ 7 und 8 der Aufforderung, 
dem Kapitän die Führung des Sch,iffes zu 
entziehen, nicht ehestmögIich nachkommt., 

(2) Verstößt ein Kapitän eines österreichischen 
Seeschiffes gegen die Bestimmungen des Schiffs­
sicherheitsvertrages, der Seestraßenordnung oder 
des Freibord-Übereinkommens .in den Hoheits­
gewässern eines anderen Staates, der dem Schiffs­
sicherheitsvertrag, dem Freibord-Übereinkom­
men oder der Seestraßenordnung angehört, und 
hat dieser Staat wegen dieser Handlung den 
Kapitän bestraft, so ,ist die ausländische Strafe 
in die von der Behörde zu verhängende ein­
zurechnen, sofern aber die solcherart von der 
Behörde zu verhängende Strafe gegenüber der 
ausländischen nicht ins Gewicht fiele, von der 
Verhängung einer Strafe abzusehen. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 
üegt nicht vor, wenn die Tat gerichtlich zu ahn­
den list; 

(4) Die Durchführung eines Verwaltungsstraf­
verfahrens gemäß Abs. 1 steht der Erlassung und 
Vollstreckung eines Bescheides, mit dem der Auf­
trag erteilt wird, einen Zustand zu beseitigen, 
der den Vorschriften des Schiffssicherheitsver­
trages, des Freibord-Übereinkommens oder der 
auf Grund der §§4 und 5 erlassenen Bescheide 
und Verordnungen zuwiderläuft, nicht entgegen. 

(5) Die wegen VerwaltungsÜbertretungen nach 
diesem Gesetz eingehobenen Geldstrafen. fließen 
dem Bund zu. 

§ 13. Dieses Bundesgesetz tritt zugleich mit 
dem Schiffssicherheitsvertrag, der Seestraßenord­
nung und dem Freibord-Übereinkommen in 
Kraft. Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können von dem der Kundmachung die­
ses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen wer­
den. Sie treten frühestens mit diesem Bundes­
gesetz in Kraft. 

§ 14. (1) Mit der VoUziehung dieses Bundes­
gesetzes ist - vorbehaltlich der Bestimmung' des 
Abs. 2 - der Bundesminister für Verkehr 
betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der Bestimmungen 
des § 2 Abs. 1, des § 3. Ahs. 1 und 4 sowie des 
§ 11 Abs. 2 ist die Bundesregierung betraut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Auf die Erläuterungen zu den oben genannten 
Staatsverträgen (455 und 456 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des Na~ional­
rates, XII. GP) darf hingewiesen und hinzu­
gefügt werden, daß sich die Anzahl der unter 
österreichisdler Flagge fahrenden Hochsee-Han­
delsschiffe derzeit auf 15 Schiffe mit ,insgesamt 
etwa 57.000 Brutto-Registertonnen (BRT) be­
läuft. Die Anzahl der Hochsee-Sportschiffe unter 
österreichischer Flagge beträgt ein Vielfaches der 
Handelsschiffe, sie unterliegen jedoch nur den 
Regeln Zur Verhütung von Zusammenstößen auf 
See. 

Bei der Annahme der oben genannten Staats­
verträge· hat der Nationalrat beschlossen, daß 
. diese durch die Erlassung von Gesetzen' gemäß 
Art. 50 Abs. 2 B-VG Zu erfüllen sind. Es muß 
daher das vorliegende Erfüllungsgesetz erlassen 
werden. Die Zuständigkeit des Bundes zur 
Gesetzgebung und Vollziehung der in diesem 

Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten ,ist in 
Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG (Verkehrswesen bezüg­
lich der Schiffahrt) festgelegt. Die Betrauung des 
Amtes für Schiffahrt als Behörde I. Instanz zur 
Vollziehung dieses.' Bundesgesetzes fußt auf 
Art. 102 Abs. 2 B-VG. 

Die Kontrolle der Übereinstimmung der 
österreichischen Seesch,iffe mit den Normen der 
betreffenden Staatsverträge könnte von der 
österreichischen Verwaltung mit ihren derzeiti­
gen Mitteln nicht durchgeführt werden. Diese 
Kontrolle soll der internationalen Übung ent­
sprechend Klassifikationsgesellsch~ften übertra­
gen werden. Es kommen hiefür derzeit nur aus­
ländische Gesellschaften in Frage. Zugleich sollen 
die von 'diesen Gesellschaften herausgegebenen 
technischen Vorschriften zum Bestandteil der 
österreichischen Rechtsordnung gemacht werden. 
Das' hoheitliche Tätigwerden dieser Gesellschaften 
bedarf einer imVerfassungsrang stehenden 
Grundlage. Es soHen dah~r §4 Abs. 1, § 3 Abs .. 1 
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und 4 sowie§ 10 Abs. 2 des Gesetzentwurfes als 
Verfassungsbescimmungen beschlossen werden. 
Im einzelnen ist auf den Besonderen Teil zu 
verweisen. 

11. Besonderer Teil 
Zu § 1: 

Die nach den Abs. 1 und 3 vom Geltungs­
bereich des Schiffssicherheitsvertrages und des 
Freibord-übereinkommens ausgenommenen­
Schiffe sind: Kriegssch,iffe, Vergnügungsfahrzeuge 
und Fischereifahrzeuge. Außerdem gilt 

a) der Schiffssicherheitsvertrag nicht für 
Truppentransportschiffe, Frachtschiffe unter 
500 BRT, Schiffe ohne mechanischen An­
trieb und Holzschiffe einfacher Bauart; 

b) das Freibord-übereinkommen nicht für 
neue Schiffe mit weniger als 24 m Länge 
und vorhandene Schiffe mit weniger als 
150BRT. 

Zum Abs. 4 wird erläuternd bemerkt, daß 
die Verleihung des Rechtes zur Führung der 
Flagge der Republik österreich zur See auf 
Grund des Seeflaggengesetzes, BGBL Nr. 187/ 
1957, erfolgt. 

Zu § 2: 

Erhebliche Verluste im Seeversicherungs­
geschäft haben die englischen Schiffsversicherer 
im vorigen Jahrhundert veranlaßt, eine Unter­
nehmung, die ein Register der Handelsflotten 
für Versicherungszwedte führte, > auch mit der 
überprüfung des Bau- und Erhaltungszustandes 
der bei ~ihnen versicherten Seeschiffe zu befassen. 
Diese Unternehmung verfaßte auf Anregung der 
Versicherer später auch Richtlinien für den Bau 
und die Instandhaltung von Seeschiffen. Dabei 
wurden die Schiffe nach Bauart, Verwendung 
und Erhaltungszustand in "Klassen" eingeteilt. 
War das Schiff nicht mehr in einem entsprechen­
den Zustand der Seetüchtigkeit, wurde seine 
"Klasse" herabgesetzt oder entzogen. Damit ver­
lor das Schiff die Versicherungswürdigkeit. Die­
ser ersten "Klassifikationsgesellschaft" (Lloyd's 
Register of Shipping) folgten um die Jahrhun­
dertwende die Gründungen weiterer solcher 
Unternehmungen in den großen Seestaaten der 
Welt. Bei den Versicherern von Seeschiffen war 
es üblich geworden, nur Schiffe zu versichern, 
die die "Klasse" einer Klassifikationsgesellschaft 
ihres Vertrauens besaßen. Im Zusammenhang mit 
dem Abschluß der Internationalen übereinkom­
men zum Schutz menschlichen Lebens auf See 
(ab 1914) haben die Klassifikationsgesellschaften 
ihre Vorschriften für den Bau und die Instand­
haltung der Seeschiffe diesen übereinkommen 
laufend angepaßt. Diese Vorschriften sind sehr 
umfangreich und enthalten Bestimmungen über 
die Qualität der Werkstoffe und deren Prüfung, 
über die Bauweise und Festigkeit des Schiffs­
körpers, über die Ausführung der Maschinen-

und Kesselanlage, über -die Bauüberwachung 
sowohl beim Neubau als auch bei Reparaturen, 
über die überwachung des Erhaltungszustandes 
und den Bestimmungen· übet den Betrieb von 
Anlagen an Bord. Insbesondere nach dem Zweiten 
Welthieg sind eine Reihe neuer kleinerer Klassi­
fikationsgesellschaften in einzelnen Staaten (z. B. 
Griechenland, Ungarn; Jugoslawien, DDR, 
Rumän,ien) aus nationalen Interessen entstanden, 
die jedoch nicht die langjährige Erfahrung in 
der überwachung von Seeschiffen besitzen, wie 
die früher gegründeten großen KlassifikatJions­
gesellschaften von Weltgeltung. Letztere haben 
sich in der "Interna tionalen Vereinigung der 
Klassifikationsgesellschaften " (International Asso­
ciation of Classification Sooieties) zu dem Zweck 
eines weltweiten Erfahrungsaustausches und zur 
Harmonisierung ihrer Vorschriften. zusammen­
geschlossen, sodaß das durch ihre Vorschriften 
garantierte Sicherheitsniveau annähernd bei allen 
Gesellschaften das gleiche ist. Die Klassifikations­
gesellschaften, die der vorgenannten Vereinigung 
angehören, sind: 

Nippon Kaiji Kyohi, 
Tokio 
Bureau Veritas, Paris 
Lloyd's Register of 
Shipping, London 

-Register of Shipping 
of the USSR, Lenin­
grad 
Germanischer Lloyd, 
Hamburg 

Zu Abs.l: 

Amencan Bureau of 
Shipping, New York 
Det Norske Veritas, 
Oslo 
Polish Register of 
Shipping, Gdansk 
Registro Italiano Na­
vale, Genua 

Das Seeflaggengesetz bestimmt ,in § 3 Et. f, 
daß einem See-Handelsschiff die österreichische 
Flagge nur verliehen werden darf, wenn es von 
einer international anerkannten Klassifikatlions­
gesellschaft klassifiziert wurde. Des weiteren be­
stimmt das Freibord-übereinkommen in Kapi­
tel I Regel 1 der Anlage I: "Die Verwaltung 
hat sich zu vergewissern, daß die allgemeine 
bauliche Festigkeit des Schiffskörpers für den 
Tiefgang ausreicht, der dem erteilten Freibord 
entspricht. Schiffe, die nach den Vorschriften­
einer von der Verwaltung anerkannten Klassi­
fikationsgeseUschaft gebaut und instandgehalten 
werden, können als genügend stark betrachtet 
werden~" 

Aus den vorstehenden Bestimmungen ergibt 
sich, daß ein österreichisches Seeschiff nach den 
Vorschriften einer anerkannten Klassifikations­
gesellschaft gebaut-und laufend instandgehalten 
werden muß. Diese Bes1Jimmung ist -auch im 
Interesse des Reeders, der sein Schiff ohne die 
"Klasse" einer Klassifikationsgesetlschaft zu den 
üblichen Prämien ilicht versichern könnte. 
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Die Vorschriften der anerkannten Klassifika­
tionsgesellschaften können im Hinblick auf die 
,Kompetenz dieser Gesellschaften zur hoheitlichen 
überprüfung österreichischer Seeschiffe nicht bloß 
als technische :&ichtlinien angesehen werden, sOll­
dern sind echte Rechtsvorschriften. Da weder 
das Organ, d~s die Vorschr,iften erläßt, noch 
das Verfahren, in dem sie erlassen werden, in 
der Bundesverfassung vorgesehen sind, muß die 
Bestimmung in Verfassungsrang erhoben, wer-

len. Die Verlautbarullg" des Firmenwortlaute,s 
und der Anschr.ift der inerkamlten' Kl:issifika~ 
tionsgesellschaften erfolgt . durCh, KU~dm..adlpiig 
gemäß § 2 Abs. 2 des' Bundesgesetzes übel" das 
Bundesgesetzblatt <in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 60/1964;' Diese Bestimmung 
soll den Interessenten den Bezug der Vorschrif-: 
tender Klassifikation~gesellschaften erleichtern. 

Zu Abs. 4: 
den. Die Bes~immui1g des' Abs: 4< 1st 'bloß' als 

Eine Lösung ohne Verfassungsbestimmung be- Durchführungsbestimmung , zur Ver-fassungs­
stünde nur [n der Erlassung von Vorschriften, best;immung des Abs. 1 anzusehen.' 
für den Bau und die Instandhaltung von See­
schiffen durch Bundesgesetz. Eine überwachung 
dieser V orschr,iften wäre !in der Regel nur im 
Ausland möglich, da der Bau und die Instand­
haltung von Seeschiffen meist nur in Seehäfen 
durchgeführt werden kann. Für die Entsendung 
von Organen des Bundes in das Ausland zur 
Erfüllung solcher hoheitlicher Aufgaben wäre 
jedoch ebenfalls eine Verfassungsbes~immung 
erforderlich. Wegen der Unmöglichkeit, am 
internationalen Erfahrungsaustausch der Klassi­
fikat,ionsgesellschaften teilnehmen zu können, 
würden solche durch Bundesgesetz erlassene Vor­
schriften dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
und Erfahrung nie voll entsprechen. Die über­
wachung der Vorschriften durch Bundesorgane 
scheitert außerdem an der Unmöglichkeit, aus­
reichend qualifiziertes Fachpersonal im erforder­
lichen Umfang der Bundesverwaltung zu ver­
pHichten sowie an den außerordentlich hohen 
Kosten der überwachung, ,welche durchwegs ,im 
Ausland, häufig sogar in übersee erfolgen müßte. 

Es erscheint daher zweckmäßig, dem im Ge­
setzentwurf vorgeschlagenen Weg zu folgen, der 
im übl'\igen in fast allen Seestaaten der Welt 
beschritten wird. 

Der Bescheid zur Anerkennung von Klassi­
fikationsgesellschaften ist von Amts wegen zu 
erlassen. 

Zu Abs. 2: 

Den gestellten Anforderungen an die anzuer­
kennenden Klasgifikationsgesellschaften entspre­
chen die Gesellschaften, die in der Internationalen 
Vereinigung der Klassifikationsgesellschaften zu­
sammengeschlossen sind. Die Bestimmung des 
Abs. 2 ist bloß als Durchführungsbestimmung 
zur Verfassungsbestimmung des Abs. 1 anzu­
sehen. 

Zu Abs. 3: 

Die ,Anerkennung von Klassifikationsgesell­
schiften liegt im Ermessen des Bundesministers 
für Verkehr. Er kann die Zahl der anerkannten 
Gesellschaften aus Zweckmäßigkeitsgründen be­
schränken und Gesellschaften abweisen, auch 
wenn sie die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfül-

zu: § 3: 

Die übertragung der in den Staatsverträgen 
vorgesehenen Besichtigungen, überprüfungen 
und Anmarkungen sowie die Ausstellung der 
Zeugnisse an Klassifikationsgesellschaften ist im 
Art. 13 des Freibord-übereinkommens bzw.<im 
Kapitel I Regel 6 des Schiffssicherheitsvertrages 
ausdrücklich vorgesehen. Von diesen Bestimmun-' 
gen haben die meisten Seestaa'ten Gebrauch: gec. 
macht, so ist' z. B. der"Germänische' Lloyd" 
(Hamburg) von 36 Staaten, das "BureauVeri­
tas" (Paris) von 80 Staaten mit diesen Aufgaben 
betraut. Vor e r s t ist für die überwachung 
der vorhandenen österreichischen Seehandels­
schiffe die übertragung der vorgenalmten Auf­
gaben an "Germanischer Lloyd", "Bureau Veri~ 
tas", "Det Norske Veritas", "Lloyd's Register 
of Shipping" und "Register of Shipping of the 
USSR" beabsichtigt. 

Zu Abs. 1: 

Die übertragung der Aufgaben durch Be­
scheide gemäß Abs. 1 bzw. der, Entzug der 
übertragung gemäß Abs. 4 ist verfa~ungs­
ändernd, weil 

1. durch den Bescheid des Bundesministers für 
Verkehr das Recht zur Setzung von Hoheits'" 
akten an ein nach 'der Bundesverfassung' nicht 
vorgesehenes Organ übertragen .v,ird; zumin­
dest, soweit es sich um au sI ä n d~ sc h e 
Klassifikationsgesellschaften handelt; ist' diese 
Bestimmung verfassungsändernd ' (inländis'che 
Gesellschaften könnten im Sinne' der, 'Lehre 
und Rechtsprechung als 'beliehene Unte,rneh~ 
men angesehen werden); , ,,_:, " 

2. ,die betraute" (ausländisdü:) KI~ssi5~atioJ;l~~ 
'gesellschaft bei ',der ,purchführung ,ger : ihr 
übertragenen 'hoheit1idiim, Aufgab~n riidit dem 
administrativen Instanieniugurid dem Wei­
sungsrecht des' zuständigen obersten Örganes 
der VollZ'iehung .un~erworfeJ;l, werd,erika,nn, 
jedoch trotzdem für" die o,r4,nungsge.ri1äßj! 
Durchführung ihrer, Aufgaben' 'die ,ltepuJ:,lik 
österreich völkerrechtlich,' verantwortlidi 

, bleibt (vgl. Art.,13desFreiQord~Übereinkom­
mens bzw. Kapitel I Regel 6cl~sSchitfs$icher~ 
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heitsvertrages). Auch die ziV'ilrechtliche Ver­
antwortlichkeit des Bundes nach dem Amts­
haftungsrecht für das Handeln der Klassifika­
tionsgesellschaften bleibt unberührt, weil diese 
Gesellschaften funktionell Organe des Bundes 
werden. Die einzige Sanktion bei einer mangel­
haften Durchführung der Aufgaben durch die 
Klassifikationsgesellschaft ist der Widerruf 
ihrer Betrauung (Abs. 4). 
Die Bescheide gemäß Abs. 1 können von Amts 
wegen erlassen werden. 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestimmung soll gewährleisten, daß nur 
solche Klassifikationsgesellschaften betraut wer­
den, die der Behörde die erforderliche Unter­
stützung zur Erzielung einer möglichsten Ver­
waltungsökonomie geben. Diese Bestimmung ist 
bloß als Durchführungsbestimmung zur Verfas­
sungsbestimmung des Abs. 1 anzusehen. 

Zu Abs. 3: 

Der Reeder soll Parteistellung bei der über­
tragung der Aufgaben an eine bestimmte Klassi­
fikatiönsgesellschaft haben, da ein Wechsel der 
Klassifikationsgesellschaft unter Umständen mit 
Kosten füt lihn verbunden sein könnte. 

Zu Abs. 5: 

an Bord gegeben ist und s'ieht die Möglichkeit 
der Abstellung solcher Unzulänglichkeiten durch 
Bescheide vor. . 

Zu § 5: 

Die Bestimmungen der beiden Staatsverträge 
sehen in einer Reihe von Fällen die Erlassung 
von allgemeinen Vorschriften durch die Behörde 
vor. Art. 18 B-VG erfordert für die Erlassung 
von Durchführungsverordnungen eine weiter­
gehende Ausführung der gesetzlichen Grund­
lagen. 

Zu Abs.l: 

Diese Bestimmung beZiieht sich auf Verord­
nungen hinsichtlich der Befreiung von vertrag­
lichen Bestimmungen für bestimmte Schiffskate­
gorien, auf die Erlassung von allgemeinen Be­
stimmungen über den Bau von bestimmten 
Schiffsteilen und auf Vorschriften über die Be­
förderung gefährlidler Güter. 

Zu Abs. 2: 

Der Schiffssicherheitsvertrag sieht die Bau­
musterprüfung von Schiffsteilen (z. B. Rettungs­
booten) vor. Es sind auch hier weitergehende 
Ausführungen zur Erlassung der entsprechenden 
Verordn ung erforderlich. 

Dieser entspricht den Bestimmungen des Zu Abs. 3: 
Art. 15 des Freibord-übereinkommens bzw. des Im Schiffs sicherheits vertrag .ist die Ausbildung 
Kapitels I Regel 11 des Schiffssicherheitsvertrages der Besatzung im Rettungswesen vorgeschrieben. 
und regelt für den Fall von Änderungen am Auch hier sind die materiellen Vertragsbestim­
Schiff das behördliche Genehmigungsverfahren. mungen unmittelbar anwendbar, jedoch. weitere 

Zu § 4: 

Die beiden Staatsverträge sehen in zahlreichen 
Einzelfällen die Mögloichkeit der Abweichung von 
den vertraglichen Bestimmungen vor, binden 
jedoch eine solche Abweichung an die Bewilli­
gung der Behörde. Dies gilt gleichfalls für die 
in den Staatsverträgen vorgesehenen überprü­
fungen und Berechnungen bestimmter Schiffbau­
teile. In allen diesen Fällen sind die vertrag­
lichen Bestimmungen materiell unmittelbar an­
wendbar, die Erteilung oder Verweigerung einer 
solchen Bewilligung ist jedoch völlig in das Er­
messen der Behörde gestellt. Dies entspricht nicht 
dem RechtsstaatsprinzIp des B-VG. Es wird 
daher im Abs. 1 lit. abis c das Ermessen ver­
fassungskonform eingeschränkt und die erfor­
derlichen Verfahrensbestimmungen vorgesehen. 
Der Abs. 2 regelt die Anerkennung von Bewilli­
gungen der Behörden anderer Staaten und dient 
verwaltungsökonomischen Zwecken. 

. Abs. 3 enthält die Bestimmungen über die 
Untersuchung der Schiffe, insbesondere wenn: 
Anlaß zum Verdacht 'von Unzukömmlichkeiten 

Ausführungen für die Erlassung der Verordnung 
notwendig. 

Zu Abs. 4: 

Die Verordnungsermächtigung des Abs. 4 soll 
es ermöglichen, für Schiffe (z. B. Vergnügungs­
fahrzeuge), die den Staatsverträgen nicht unter­
liegen oder in Einzelheiten, die durch vertrag­
liche Bestimmungen nicht geregelt sind, die aus 
Sicherheitsgründen unerläßlichen Vorschriften 
über den Bau, die Ausrüstung und den Betrieb 
zu erlassen. 

Zu § 6: 

Die Ausstellung der in den vertraglichen Be­
stimmungen vorgesehenen Zeugnisse ist grund­
sätzlich der Behörde vorbehalten. Sie hat jedoch 
für den Fall der Betrauung einer Klassifikations­
gesellschaft mit dieser Aufgabe die Ausstellung 
der erforderlichen Zeugnisse dieser zu überlas­
sen. Dies gilt jedoch nicht für Bescheinigungen 
darüber, daß das Schiff von vertraglichen Bestim­
mungen durch die Behörde im Einzelfall oder 
allgemein durCh Verordnung entbunden wurde 
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(Freibord-Ausnahmezeugnis, Ausnahmezeugnis 
für Fahrgastschiffe bzw. Frachtschiffe). Für die 
Ausstellung der 1etzteren Zeugnisse ist ausschließ­
lich die Behörde zuständig; sie kann hiemit eine 
Klassifikationsgesellschaft nicht betrauen. Die 
Abs. 2 bis 4 dienen der Verbindlichmachung 
von vertraglichen Vorschriften für ·die Behörde 
bzw.den Reeder, da aus den vertraglichen Be­
stimmungen nicht eindeut;ig hervorgeht, wen 
diese Verpflichtungen treffen. 

Zu § 7: 

Wer Normadressat der Staatsverträge ist, er­
g,ibt sich aus dem materiellen Inhalt der betref­
fenden Vertragsbestimmung. Bei den Bescheiden 
und Verordnungen wird bei der Abfassung des 
Inhaltes darauf zu achten sein, daß der Norm­
adressat klar erkennbar ist. Da die Durchführung 
eines VerwaltungsstrafY.erfahrens gegen den Kapi­
tän eines österreichischen Seeschiffes auf Hoher 
See selten zielführend sein dürfte, wurde der 
Reeder in Abs. 3 verpflichtet, entsprechende 
Ordnungsrnaßnahmen zu setzen. 

Zu § 8.: 

Diese Bestimmungen sollen klarstellen, daß 
ausschließlich der Kapitän des Sch,iffes für die 
Einhaltung der Verkehrsvorschr,iften auf See ver­
antwortlich ,ist. Auf die Erläuterungen zu § 7 
Abs. 3 wird verwiesen. 

Die Verdichtung des Verkehrs in einzelnen 
Seegebieten, die zu einer Häufung von Schiffs­
zusammenstößen geführt hat, veranlaßte den 
Sicherheitsausschuß der "Internanionalen beraten­
den Seeschiffahrtsorganisation" (IMCO), Empfeh­
lungen über Einbahn-Seestraßen in diesen Gebie­
ten zu beschließen. Um solche Empfehlungen für 
österreichische Seeschiffe verbindlich machen zu 
können, ist die Verordnungsermächtigung des 
Abs. 2 erforderlich. 

Zu § 9: 

Die Verpflichtung zur Untersuchung von Un­
fällen ist in Art. 23 des Freibord-übereinkom­
mens und in Kapitel I Regel 21 des Schiffssicher­
heitsvertrages vorgeschrieben. Die Behörde hat 
das Ergebnis solcher Untersuchungen der IMCO 
bekanntzugeben. Diese Angaben sollen der 
Sammlung eines weltweiten Erfahrungsmaterials 
für die künftige Revision der Staatsverträge die-
nen. 

Zu § 10: 

solche vertragliche Bestimmungen unmittelbar 
angewendet werden können. Damit soll eine 
weitgehende Entlastung des Gesetzestextes und 
dessen bessere Lesbarkeit erreicht werden. 

Weil nach den Grundsätzen des B-VG hoheit­
liche Aufgaben nicht auf ausländischem Staats­
gebiet durchgeführt werden dürfen, die in den 
Staatsverträgen vorgesehenen Besichtigungen und 
überprüfungen österreichischer Seeschiffe in der 
Regel aber nur in auf ausländischem Staatsgebiet 
gelegenen Häfen durchgeführt werden können, 
war die VerfassungsbesDimmung des Abs. 2 er­
forderlich. 

Nach den 'Besnimmungen des Schiffssieherheits­
vertrages ist die derzeit den Eiswachdienst auf 
See durchführende Verwaltung der USA berech­
tigt, bei einer häufigeren Inanspruchnahme dieses 
Dienstes .durch die Schiffe eines bestimmten Staa­
tes mit letzterem eine (~iviilrechtliche) Verein­
barung ü.ber eine anteilige Kostentragung zu 
schließen. Für diesen Fall sieht die Bestimmung 
des Abs. 3 die MögIichkeit vor, .den Rückersatz 
solcher Kosten dem Reeder vorzuschreiben. 

Ohne die Besdmmung des Abs. 4 wären .die 
Bestimmungen der Dampfkessel-Verordnung 
und der Werkstoff- und . Bauvorschl1ift für 
Dampfkessel auch auf Dampfkessel und Druck­
behälter österreichischer Seeschiffe anwendbar. 
Die Vorschriften der Klassifikationsgesellschaften 
enthalten jedoch ,in der Regel strengere Vor­
schriften über die Werkstoffe, den Bau und die 
überprüfung von Dampfkesseln und Druck­
behältern. Es soll sichergestellt werden, daß bei 
einem Zusammentreffen der vorgenannten Ver­
ordnungen mit den Vorschriften der Klassifika­
tionsgesellschaften die letzteren vorgehen. 

Zu § 11: 

Aus Gründen der Verwaltungs ökonomie und 
um häufige Beschwerden an den Verwaltungs­
gerichtshof zu vermeiden, wurde für die Voll­
ziehung dieses Bundesgesetzes ein zweistufiger 
Instanzenzug vorgesehen. Die übertragung der 
Voll~iehung in erster Instanz ,in mittelbarer Bun­
desverwaltung an einen Landeshauptmann er­
schien unzweckmäßig, weil dieser kaum über die 
zur klaglosen Anwendung des Bundesgesetzes 
erforderlichen Sachverständigen auf den Gebieten 
der Hochseeschiffahrt und der Schiffbautechnik 
verfügt. Darüber hinaus war jedoch zu beachten, 
daß der Landeshauptmann ,in mittelbarer Bun­
desverwaltung nur auf dem Gebiet seines Bun­
deslandes tätig werden kann. Die Hohe See kann 
jedoch nicht dem Gebiet eines Bundeslandes zu­
geordnet werden. Aus diesen Gründen wurde 
von der Best;immung des Art. 102 Abs. 2 B-VG 

Die Bestimmung des Abs. 1 soll die Verwei- Gebrauch gemacht. Das Amt für Schiffahrt als 
sung auf vertragliche Bestimmungen der Staats- Behörde erster Instanz ist in der Vollziehung 
verträge oder die wörtliche W,iedergabe von sol- dieses Bundesgesetzes dem Bundesminister für 
ehen Bestimmungen überflüssig machen, soweit I Verkehr direkt unterstellt. 
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10 291 der Beilagen 

Dem Bundesminister für Verkehr wurde ledig­
lich die Erlassung von Verordnungen sowie die 
Anerkennung und Betrauung von Klassifikaoions­
gesellschaften vorbehalten. 

Die Kosten der Tätigkeit der Klassifikanions­
gesellschaften sind vom Reeder direkt zu tragen. 
Aus Analogiegründen sollen auch bei der aus­
nahmsweise anfallenden- Tätigkeit von behörd­
lichen Organen im Ausland die Kosten vom 
Reeder ersetzt werden. 

halten. Die Bestimmung des Abs. 2 entspricht 
der des§ 36 Abs. 2 StG. Da der Bund die Ver­
waltungskosten trägt, sollen auch die StrafgeIder 
dem Bund zufließen (Abs. 5). 

Zu § 13: 

Das vodiegende Erfüllungsgesetz soll gemein­
sam mit den Staatsverträgen ,in Kraft treten. 

Zu § 14: 

Die in diesem Bundesgesetz .enthaltenen Ver-
Zu § 12: fassungsbestimmungen stellen, ein Abgehen von 

Die Bestimmung des Abs. 1 enthält keine den Grundsätzen des Bundes-Verfassungsgesetzes 
Arreststrafdrohung. Die Einführung einer dar. Diese Bestimmungen bedürfen daher der 
Arreststrafdrohung auf einem Rechtsgebiet, die gleichen Vollzugsklausel wie das B-VG. Die 
eine solche bisher nicht kannte, ~st mit der Euro- Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr 
päischen Menschenrechtskonvention nicht verein- für die übrigen Bestimmungen des Bundesgesetzes 
bar. Es wurde daher nur eine erhöhte Geld- ergibt sich aus der geltenden Fassung des Kompe­
strafdrohung bis zu 100.000 S vorgesehen und tenzgesetzes. 
auch auf eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall 
der Uneinbringlichkeit verz,ichtet. Es kann höch- Dem Bund werden aus der Vollziehung dieses 
stens die ,in § 16 Abs. 2 VStG 1950 subsidiär Bundesgesetzes nur geringfügige Mehrkosten 
vorgesehene Ersatzstrafe von zwei Wochen beim Sachaufwand erwachsen. Der derzeitige 
Arrest verhängt werden. Die Bestimmung, daß Personalstand des Amtes für Schiffahrt reicht 
eine Ve~waltu~gsübertretung auch dann vorliegt, jedoch für die ,ihm durch dieses Bundesgesetz 
~enn dIe Tat 1m Ausland begangen wurde, stellt zugewiesenen Aufgaben nicht aus. Es w.ird vor­
eme Ausnahme vom Grundsatz des §2 Abs. 1 erst im Dienstpostenplan ab 1973 zusätzlich je 
VSt~ 1950. dar. - ein Dienstposten für einen Schiffbautechniker (A) 

. ~le ~estl1~mungen der Abs. 2 und 3 soll~n aus I und für einen Beamten des Fachdienstes (C) 
Bilhgkeltsgrunden Doppelbestrafungen hmtan- erforderlich sein. 
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